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D E R  G E M E I N D E R A T  V O N B I N N I N G E N

A N  D E N  E I N W O H N E R R A T

Totalrevision des Allmendreglements

Kurzinformation: Das geltende Allmendreglement vom 21. Dezember 1964 ist veraltet. Es ist
sehr kurz gefasst und genügt den heutigen Verhältnissen nicht mehr. Die Ge-
bühren sind zudem in einem einzigen Paragraphen wenig differenziert gere-
gelt und im kantonalen Vergleich zu niedrig. Deshalb wird dem Einwohnerrat
ein total revidierter Erlass vorgelegt. Der Gemeinderat hat auch eine zugehö-
rige Allmendverordnung ausgearbeitet, die der Vorlage als zusätzliche Infor-
mation beiliegt. Zu erwähnen ist ferner, dass das im Allmendreglement er-
wähnte Reglement über das Parkieren bereits entworfen wurde und dem
Einwohnerrat in einer der nächsten Sitzungen unterbreitet wird.

Anträge: 1. Die Totalrevision des Allmendreglements wird beschlossen.

2. Von der Allmendverordnung wird Kenntnis genommen.

Binningen,  2. Dezember 2003
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